
 
Allgemeine Mandatsbedingungen für die Übernahme von Mandaten als 
Rechtsanwalt der Artejura Partnerschaftsgesellschaft 

I. Mandatierung und Einbeziehung von AGB 

1. Diese Allgemeinen Mandatsbedingungen werden Bestandteil sämtlicher 
Verträge zwischen der Artejura Partnerschaftsgesellschaft (nachfolgend: 
Artejura) und ihren Auftraggebern (nachfolgend: Mandanten oder Auftrag-
geber), die eine rechtsanwaltliche rechtliche Beratung und/oder Vertretung 
zum Gegenstand haben (diese Verträge werden nachfolgend "Mandate" 
genannt). Diese allgemeinen Mandatsbedingungen gelten auch für künftige 
Mandatsverhältnisse zwischen Artejura und dem Mandanten, soweit darin 
nicht etwas anderes vereinbart wird. 

2. Vertragspartner des Mandanten ist immer die Partnerschaft und der Partner 
(Rechtsanwalt), der das Mandat bearbeitet. Letzterer erbringt seine Leis-
tungen selbstständig und eigenverantwortlich gemäß der für ihn geltenden 
berufsrechtlichen Vorschriften. Er nutzt hierbei die sachlichen und personel-
len Mittel der Partnerschaft. 

3. Der Einbeziehung anderer allgemeiner Geschäftsbedingungen - insbeson-
dere solcher des Mandanten - in das Mandatsverhältnis wird ausdrücklich 
widersprochen. 

4. Die Mandatierung von Artejura erfolgt in der Regel durch Unterzeichnung 
einer schriftlichen Vollmacht oder dem Abschluss einer Vergütungsverein-
barung. Mandate können jedoch auch mündlich, in Textform oder konklu-
dent erteilt werden. 

5. Artejura behält sich die Ablehnung eines Mandates auch nach Unterzeich-
nung einer Vollmacht vor. Die Ablehnung ist innerhalb einer angemessenen 
Frist, die regelmäßig bei einer Woche liegt, dem Mandanten mitzuteilen. 

II. Umfang und Ausführung des Auftrages/Mandates  

1. Für den Umfang der von der Partnerschaftsgesellschaft zu erbringenden 
Leistung ist stets der erteilte Einzelauftrag maßgebend. Eine Vertretung 
und/oder Beratung am Maßstab und auf der Grundlage ausländischen 
Rechtes ist nicht geschuldet. Sollte ausländisches Recht für die vereinbarte 
Rechtsache Bedeutung erlangen, weist der Rechtsanwalt den Mandanten 
rechtzeitig darauf hin. 

2. Mit der Auftragserteilung im anwaltlichen Mandat ist eine steuerliche Bera-
tung nicht verbunden, sofern diese nicht ausdrücklich Gegenstand der Be-
ratung/Vertretung sind. 

3. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsaus-
übung ausgeführt. Die Bestimmung des Sachbearbeiters/der Sachbearbei-
terin obliegt der Partnerschaftsgesellschaft. 

4. Der sachbearbeitende Partner und die Partnerschaftsgesellschaft werden 
die von dem Mandanten genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenanga-
ben und Urkunden als richtig zugrunde legen. Ändern sich mitgeteilte Tat-
sachen nachträglich, so ist der Mandant verpflichtet, darauf ungefragt hin-
zuweisen. Stellt der beauftragte Partner und die Partnerschaftsgesellschaft 
Unrichtigkeiten in den Angaben des Mandanten fest, ist der Mandant ver-
pflichtet, Aufklärung zu leisten. Offensichtlich unrichtige Angaben wird der 
Partner und die Partnerschaftsgesellschaft gegenüber Dritten nicht verwer-
ten. 

5. Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und 
Bilanz gehört nur zum Auftrag, wenn dies schriftlich gesondert vereinbart 
worden ist. 

6. Der Sachbearbeiter und die Partnerschaftsgesellschaft sind ohne schriftlich 
bestätigten besonderen Auftrag nicht verpflichtet, ungeordnete Anlagen-
konvolute/Belegsammlungen zu sichten und auf ihre rechtliche oder steuer-
rechtliche Erheblichkeit zu überprüfen, sofern der Auftraggeber dies nicht 
zuvor schriftlich gefordert und auf das Erfordernis der Überprüfung hinge-
wiesen hat, es sei denn, der Auftrag beinhaltet ausdrücklich die Sichtung 
und Überprüfung unter jedem rechtlichen Gesichtspunkt. 

III. Gebühren, Vorschuss, Aufrechnungsbeschränkung 

1. Die Gebühren von Artejura berechnen sich - sofern nicht eine nach § 4 
RVG zulässige schriftliche Vergütungsvereinbarung getroffen worden ist - 
grundsätzlich nach den Bestimmungen des Rechtsanwaltsvergütungsge-
setzes (RVG). Die nach dem RVG zu erhebenden Gebühren richten sich 
nach dem Gegenstandswert der Angelegenheit. Dies gilt auch für lediglich 
beratende und/oder außergerichtliche Tätigkeiten.  

2. Artejura kann bereits bei Erteilung des Mandats für die voraussichtlichen 
Gebühren/Honorare und Auslagen unter Übersendung einer entsprechen-
den Rechnung einen angemessenen Vorschuss fordern und die Aufnahme 
bzw. Fortsetzung der Tätigkeit von dessen Bezahlung abhängig machen.  

3. Der Mandant ist zur Aufrechnung gegen eine Forderung von Artejura nur 
berechtigt, soweit die Forderung des Mandanten schriftlich anerkannt oder 
rechtskräftig festgestellt ist. 

IV. Mitwirkungspflichten und Obliegenheiten des Mandanten 

1. Der Mandant wird Artejura über alle zur Erbringung der vereinbarten 
Rechtsdienstleistung erforderlichen Tatsachen umfassend und wahrheits-
gemäß informieren. Der Mandant verpflichtet sich insbesondere, Artejura 
die zur vereinbarten Rechtsdienstleistung erforderlichen Unterlagen und 
Daten vollständig und in geordneter Form zu übermitteln. 

2. Der Mandant hat Artejura in der Regel schriftlich oder per E-Mail zu infor-
mieren. Soweit die Übergabe von Unterlagen erforderlich ist, sind grund-
sätzlich nur Kopien zu übergeben, sofern von Artejura nicht etwas anderes 
angefordert wird. Die Anforderung von Originalen durch Artejura kann auch 
mündlich geschehen.  

3. Nachfragen von Artejura und insbesondere Aufforderungen zur Stellung-
nahme zu eingegangenen Schriftsätzen oder Schreiben wird der Mandant 
jeweils zeitnah unter Beachtung der Vorgaben in Ziff. IV. 1. dieser allge-
meinen Mandatsbedingungen bearbeiten und Artejura entsprechend infor-
mieren. 

4. Der Mandant ist gehalten, sich sämtliche ihm übersandte Schriftstücke 
sorgfältig durchzulesen und seine Anmerkungen und Kommentare mög-
lichst unverzüglich schriftlich an Artejura zu übermitteln. Sollten Änderun-
gen oder Ergänzungen des Vortrags und insbesondere des Tatsachenvor-
trags erforderlich sein, wird der Mandant Artejura sogleich und unter Beach-
tung der Vorgaben in Ziff. IV. 1. Dieser allgemeinen Mandatsbedingungen 
informieren. 

5. Während der Dauer des Anwaltsvertrages wird der Mandant mit Gerichten, 
Behörden, der Gegenseite oder anderen Verfahrensbeteiligten nur in Ab-
stimmung mit dem Rechtsanwalt Kontakt aufnehmen.  

6. Der Mandant wird Artejura über längere Abwesenheiten und Nichterreich-
barkeit wegen Urlaubs, Geschäftsreisen, Krankenhausaufenthalt etc. recht-
zeitig unterrichten und im Falle der Änderung von Anschrift, E-Mail Adres-
se, Telefonnummer, Fax-Nummer etc. Artejura rechtzeitig unter Angabe der 
neuen jeweiligen Daten informieren. Die Information soll in Textform erfol-
gen. 

V. Mängelbeseitigung 

1. Ist die Tätigkeit der Partnerschaftsgesellschaft oder eines Partners mit 
Mängeln behaftet, so hat der Mandant dem Partner und der Partner-
schaftsgesellschaft Gelegenheit zur Mängelbeseitigung zu geben. 

2. Offenbare Unrichtigkeiten (z.B. Schreibfehler, Rechenfehler) können von 
der Partnerschaftsgesellschaft jederzeit auch Dritten gegenüber berichtigt 
werden. Sonstige Mängel darf die Partnerschaftsgesellschaft und der sach-
bearbeitende Partner Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers 
berichtigen. Eine Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte Inte-
ressen der Partnerschaftsgesellschaft und des bearbeitenden Partners den 
Interessen des Mandanten vorgehen. 

VI. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht von Arbeitsergeb-
nissen und Unterlagen 

1. Der Rechtsanwalt und die Partnerschaftsgesellschaft haben die Handakten 
auf die Dauer von fünf Jahren nach Beendigung des Auftrages aufzube-
wahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung dieses 
Zeitraums, wenn der Rechtsanwalt den Mandanten schriftlich aufgefordert 
hat, die Handakten in Empfang zu nehmen und der Mandant dieser Auffor-
derung nicht binnen 6 Wochen, nachdem er sie erhalten hat, nachgekom-
men ist. 

2. Zu den Handakten im Sinne dieser Vorschrift gehören alle Schriftstücke, die 
der Rechtsanwalt aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Mandan-
ten oder für ihn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Briefwechsel zwi-
schen dem Rechtsanwalt und seinem Mandanten und für die Schriftstücke, 
die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu in-
ternen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere. 



 
3. Auf Anforderung des Mandanten, spätestens nach Beendigung des Auftra-

ges, hat der Rechtsanwalt dem Mandanten die ihm überlassenen Unterla-
gen innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Rechtsanwalt 
kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften 
oder Fotokopien anfertigen und zurückhalten. 

4. Der Rechtsanwalt kann die Herausgabe seiner Arbeitsergebnisse und die 
Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen be-
friedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Zurückbehaltung nach den Umständen, 
insbesondere wegen verhältnismäßiger Geringfügigkeit der geschuldeten 
Beträge, gegen Treu und Glauben verstoßen würde. 

VII. Verschwiegenheit 

1. Artejura ist zur Verschwiegenheit verpflichtet in Bezug auf sämtliche Infor-
mationen des Mandanten, von denen Artejura im Rahmen des Mandats 
Kenntnis erhält. Ausgenommen sind solche Tatsachen, die offenkundig 
sind oder ihrer Natur nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Der Mandant 
erteilt mit Beauftragung von Artejura die Erlaubnis, Dritten der Verschwie-
genheitspflicht unterliegende Tatsachen mitzuteilen, sofern dies nach dem 
üblichen Geschäftsablauf zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung des Man-
dats erforderlich ist; dies beinhaltet auch die Weitergabe etwaiger von der 
Verschwiegenheitsverpflichtung erfasster Informationen an nicht-
rechtsanwaltliche und freie Mitarbeiter von Artejura, soweit diese ihrerseits 
von Artejura zur Verschwiegenheit verpflichtet wurden. 

2. Zudem befreit der Mandant Artejura von der anwaltlichen Verschwiegen-
heitspflicht gegenüber einer eigenen Rechtsschutzversicherung, wenn die-
se zur Kostendeckung herangezogen werden soll. 

VIII. Haftung / Versicherung / Verjährung 

Die mit der Erledigung eines Auftrages befassten Partner haften für eigenes, sowie für 
das Verschulden ihrer Erfüllungsgehilfen begrenzt auf das Vermögen der Partnerschafts-
gesellschaft nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 

1. Die haftenden Personen der Partnerschaftsgesellschaft sind ihre jeweiligen 
Gesellschafter. Dies sind derzeit Rechtsanwalt Markus Hennig, Rechtsan-
walt Wilfried Stechow, Rechtsanwältin Ira Breuer und Rechtsanwalt Dr. 
Senel Sokollari. 

2. Ein Anspruch des Mandanten besteht nur gegenüber der den Auftrag bear-
beitenden Person des Rechtsanwaltes, soweit dieser den Auftrag im Rah-
men seiner eigenen beruflichen Befugnisse bearbeitet. Es gilt § 8 Abs. 2 
des Partnerschaftsgesetzes. Weitergehende Ansprüche gegenüber der 
Partnerschaftsgesellschaft und den anderen Partnern bestehen nicht. 

3. Das Mandatsverhältnis besteht nur gegenüber dem Mandanten als jeweili-
gem Auftraggeber. Artejura haftet auch nur diesem Mandanten gegenüber. 
Eine Haftung gegenüber einem Dritten besteht nicht, es sei denn, dieser 
Dritte wird ausdrücklich in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses 
einbezogen.  

4. Telefonische Auskünfte werden vom Partner, der Partnerschaftsgesell-
schaft und ihren Angestellten nicht geschuldet. Sie stehen stets unter dem 
Vorbehalt der Notwendigkeit einer vertieften Prüfung und ausdrücklichen 
schriftlichen Bestätigung und bleiben ohne diese stets unverbindlich. Die 
vorstehenden Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Auskünfte, die inner-
halb einer Videobesprechung (z.B. via Microsoft-Teams) erteilt werden. 

5. Die Haftung aus dem Mandatsverhältnis auf Schadenersatz wegen Verlet-
zung vertraglicher, vorvertraglicher und/oder gesetzlicher Haupt- und Ne-
benpflichten sowie die außervertragliche verschuldensabhängige Haftung 
wird auf den vierfachen Betrag der derzeitigen gesetzlichen Mindestversi-
cherungssumme der Rechtsanwaltshaftpflicht begrenzt. Die gesetzliche 
Mindestversicherungssumme beträgt für Rechtsanwälte derzeit Euro 
250.000,00 für jeden Versicherungsfall (§ 51 Abs. 4 Satz 1 BRAO); die ma-
ximale Haftpflichtsumme beträgt im Schadensfall mithin EUR 1.000.000,00 
pro Schadensfall. Artejura unterhält den nach § 51 BRAO (Bundesrechts-
anwaltsordnung) vorausgesetzten Versicherungsschutz; dieser ist auf Ver-
langen des Mandanten von Artejura nachzuweisen. Die Haftungsbeschrän-
kung gilt entsprechend § 52 BRAO nicht bei grob fahrlässiger oder vorsätz-
licher Schadensverursachung, ferner nicht für die Haftung für schuldhaft 
verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit einer Person. 

6. Die vorstehende Haftungsbegrenzung [unter (5)] gilt für Mandanten, die das 
Mandat als Unternehmer im Sinne des § 13 BGB erteilen (d.h. in Ausübung 
ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit) sowie für juris-
tische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sonder-
vermögen mit der Maßgabe, dass auch die Haftung für grobe Fahrlässigkeit 
einfacher Erfüllungsgehilfen von Artejura auf EUR 1.000.000,00 beschränkt 

ist, wovon die Haftung für schuldhaft verursachte Schäden aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person ausge-
nommen ist.  

7. Artejura ist bereit, auf schriftliches Verlangen des Mandanten - das auch die 
Verpflichtung enthält, die dadurch anfallenden Mehrkosten im Vorschuss-
wege zu übernehmen - eine Versicherung in einer von dem Mandanten 
gewünschten Höhe für den Einzelfall abzuschließen (Exzedentenversiche-
rung) und bis zur Höhe der zu erlangenden Deckung die vorstehenden Haf-
tungsbegrenzungen aufzuheben. Es wird darauf hingewiesen, dass derzeit 
in Deutschland in angemessener Zeit üblicherweise nur Deckung für aus 
rechtsanwaltlicher Schlechtleistung resultierende Schäden allenfalls bis 
EUR 5.000.000,00 zu erlangen ist und dass Artejura keine Gewähr über-
nimmt, dass ihr in der vom Mandanten gewünschten Höhe - insbesondere 
kurzfristig - Deckungsschutz gewährt wird. 

8. Es gelten die gesetzlichen Verjährungsregelungen, sofern nicht individuell 
im Rahmen des gesetzlich zulässigen etwas anderes vereinbart wird. 

IX. Beendigung des Anwaltsvertrages 

1. Der Mandant kann – soweit nichts anderes vereinbart ist – den Anwaltsver-
trag jederzeit kündigen. 

2. Artejura kann den Anwaltsvertrag jederzeit ordentlich mit einer Frist von 
zwei Wochen kündigen. 

3. Artejura kann den Anwaltsvertrag bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
auch ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Als wichtige Gründe gelten ins-
besondere, 

§ die Aussichtslosigkeit der weiteren Rechtsverfolgung, 
§ die Nichtzahlung von Vorschüssen gem. § 9 RVG trotz Mahnung, 
§ das nachträgliche Bekanntwerden von Gründen des § 45 BRAO (Tä-

tigkeitsverbote), 
§ die nachhaltige Störung des Vertrauensverhältnisses.  

X. Widerrufsrecht für Verbraucher 

1. Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht bei außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen zu. Verbraucher im 
Sinne des § 13 BGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.  

2. Widerrufsbelehrung:  

Als Verbraucher haben Sie das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen den Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab 
dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie 
die Artejura Partnerschaftsgesellschaft, Kleiststr. 23-26, 10787 Berlin,                
sokollari@artejura.de, mittels einer eindeutigen Erklärung, z.B. durch einen per 
Post versandten Brief oder eine E-Mail, über Ihren Entschluss, den Vertrag zu wi-
derrufen, informieren. Sie können dafür das als Anlage beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  

3. Folgen des Widerrufs: 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen, haben wir alle Zahlungen, die wir von Ihnen er-
halten haben, unverzüglich, spätestens vierzehn Tage ab dem Tag zurückzuzah-
len, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf bei uns eingegangen ist. 

Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ur-
sprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde aus-
drücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass mit der Beratung oder Vertretung während der Wider-
rufsfrist begonnen werden soll, so haben Sie mir für die bereits erbrachten Leis-
tungen einen Betrag zu bezahlen, der dem Wert der bis zu diesem Zeitpunkt, zu 
dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags 
unterrichten, erbrachten Leistungen entspricht.  

4. Besonderer Hinweis zum Verlust des Widerrufsrechts: 

Ihr Widerrufsrecht erlischt vor Ablauf der Widerrufsfrist, wenn wir auf Ihre aus-
drückliche Zustimmung hin mit der Ausführung der Leistungen begonnen und die 
Leistungen vor Ablauf der Widerrufsfrist vollständig erbracht habe.  
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XI. Abtretungsbeschränkung 

1. Die dem Mandanten aus dem Mandatsverhältnis zustehenden Rechte sind 
ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Artejura nicht übertragbar.  

2. Die Vergütungsansprüche von Artejura sind nur an Rechtsanwälte als Dritte 
abtretbar; im Falle des Vorliegens einer rechtskräftig festgestellten Forde-
rung, eines fruchtlosen Vollstreckungsversuchs oder der ausdrücklichen 
schriftlichen vorherigen Zustimmung des Mandanten auch an nicht als 
Rechtsanwälte zugelassene Dritte. 

XII. Schriftform 

Ergänzungen oder Änderungen der vorliegenden Allgemeinen Mandatsbedingungen, 
auch bloße Abweichungen im Rahmen eines Mandats, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
schriftlichen Vereinbarung. Dies gilt auch für etwaige Abänderungen dieses Schriftfor-
merfordernisses. 

XIII. Elektronischer Schriftverkehr und Datenspeicherung 

1. Dem Mandanten ist bekannt, dass die Datensicherheit mittels elektroni-
scher Medien, insbesondere per E-Mail und im Internet versandter Mittei-
lungen nicht vollständig zu gewährleisten ist und auf diesem Wege übermit-
telte Schreiben, Schriftsätze und Mitteilungen deshalb nicht oder nur mittels 
einvernehmlich eingesetzter Schutzvorkehrungen wirksam vor dem Zugriff 
unbefugter Dritter und damit vor Missbrauch geschützt werden können. Die 
Rechtsanwälte und die Partnerschaftsgesellschaft schulden im Rahmen 
des Mandates weder den Empfang, noch den Versand von Mitteilungen auf 
diesem Wege. 

2. Sie werden diese Medien für die Versendung und den Empfang von Schrift-
verkehr deshalb stets nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des 
insofern in Kenntnis der vorstehenden Risiken handelnden Mandanten nut-
zen. Der Mandant erteilt Artejura das Einverständnis zur Nutzung der elekt-
ronischen Medien ausdrücklich oder durch Bekanntgabe seiner E-Mail-
Verbindung. Die beauftragten Rechtsanwälte und die Partnerschaftsgesell-
schaft übernehmen dabei keine Gewähr für Zugang, Vollständigkeit, Rich-
tigkeit und rechtzeitige Kenntnisnahme der auf diesem Wege von ihnen 
versandten oder von ihnen empfangenen Mitteilungen. 

3. Nutzt der Mandant diese Übertragungswege zur Kommunikation mit den 
beauftragten Rechtsanwälten, hat er sich auch im Falle eines von diesen 
dazu erteilten Einverständnisses stets selbst gesondert vom Zugang und 
dessen Rechtzeitigkeit sowie der Vollständigkeit, der Richtigkeit und vor al-
lem von der persönlichen Kenntnisnahme der von ihm auf diesem Wege 
versandten Mitteilungen durch den von ihm beauftragten Rechtsanwalt zur 
vergewissern. Die Partnerschaftsgesellschaft wird die persönlichen Daten 
des Mandanten als Mandantenstamm- und Abrechnungsdaten, sowie ggf. 
in einer elektronischen Aktenführung, oder als Buchhaltungsdaten spei-
chern und im Rahmen der Auftragserfüllung ggf. auch an Dritte übermitteln. 
Eine Löschung aufbewahrungspflichtiger Daten innerhalb gesetzlicher Auf-
bewahrungsfristen ist nicht möglich. 

XIV. Inhalte der Homepage / Haftungsbeschränkungen / Änderungsvorbehalt 

1. Die Inhalte der Homepage der Artejura Partnerschaftsgesellschaft sind keine 
Beratungsleistungen, sondern dienen nur einer allgemeinen Information; dies 
gilt speziell für den realen Einzelfall.  

2. Die Artejura Partnerschaftsgesellschaft hat alle auf ihrer Homepage dargestell-
ten Informationen (z.B. Rechtsprechung, Broschüren, Aufsätze) nach besten 
Wissen und Gewissen erarbeitet und gründlich geprüft. Eine Gewähr für deren 
Aktualität, Richtig- und Vollständigkeit oder Qualität und jederzeitige Verfüg-
barkeit wird allerdings nicht übernommen. Hierfür gilt die folgende Haftungs-
beschränkung.  

3. Die Artejura Partnerschaftsgesellschaft haftet nicht für Schäden, die durch die 
Nutzung oder Nichtnutzung der auf ihrer Homepage dargestellten Informatio-
nen entstehen. Gleiches gilt für Schäden, die vor allem bei Aufruf oder Herun-
terladen von Informationen oder Daten durch Computerviren oder der Installa-
tion oder Nutzung von Software verursacht werden. § 675 Abs. 2 BGB bleibt 
unberührt.  

4. Die Artejura Partnerschaftsgesellschaft behält sich vor, einzelne Homepages, 
deren Inhalte bzw. Rubriken oder auch das gesamte Internetangebot ohne 
vorherige Ankündigung abzuändern, zu ergänzen, zu löschen oder ihre Dar-
stellungen temporär oder endgültig einzustellen.  

 

 

XV. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht 

1. Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung/Kanzlei des sachbe-
arbeitenden Partners.  

2. Gerichtsstand für Gebühren- und Haftpflichtstreitigkeiten ist der Kanzleisitz 
des sachbearbeitenden Partners. 

3. Der Ort der beruflichen Niederlassung des beauftragten Partners wird zu-
dem auch für alle übrigen Rechtsstreitigkeiten ausdrücklich als Gerichts-
stand vereinbart, sofern der Mandant Kaufmann ist oder seinen allgemei-
nen Gerichtsstand im Sinne der Zivilprozessordnung nicht im Inland hat. 
Die vorgenannte Regelung gilt entsprechend, wenn der Mandant seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nach Vertragsschluss aus dem 
Geltungsbereich der Zivilprozessordnung vorliegt oder Wohnsitz und ge-
wöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 
Artejura ist nach ihrer Wahl aber auch berechtigt, den Mandanten an des-
sen allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.  

4. Alle Mandate unterliegen ausschließlich deutschem Recht. 

5. Artejura wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrau-
cherschlichtungsstelle teilnehmen und ist hierzu auch nicht verpflichtet. 

XVI. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit 

Falls einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Mandatsbedingungen unwirksam sein 
oder werden sollten oder sich eine Lücke herausstellen sollte, wird die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Regelung oder die Lücke 
gelten als durch diejenige wirksame Regelung ersetzt, die dem am nächsten kommt, was 
der Mandant und der Rechtsanwalt vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit oder 
die Lücke erkannt hätten. Dies gilt insbesondere, wenn eine Regelung deshalb unwirk-
sam ist, weil sie nach Maß und Grad von dem rechtlich Zulässigen abweicht 

XVII. Geltung abweichender AGB 

Fremde Allgemeine Geschäftsbedingungen, Einkaufs- und Zahlungsbedingungen des 
Mandanten oder abweichende Gerichtsstandvereinbarungen entfalten keinerlei Wirkung. 
Dem Inhalt von Abwehrklauseln wird ausdrücklich widersprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anlage: Muster-Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden es per Post oder E-Mail zurück an Artejura Partnerschaftsgesellschaft, Kleiststr. 
23-26, 10787 Berlin, info@artejura.de  

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die 
Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

 

........................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................... 

 

Im Auftrag gegeben am (*) _______________ 

erhalten am (*) _______________ 

Name des/der Auftraggeber(s) ______________________________ 

Anschrift des/der Auftraggeber(s) _____________________________ 

Datum, Unterschrift des/der Auftraggeber(s) _________________________ 

 

(*) Unzutreffendes bitte streichen. 

mailto:info@artejura.de

